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Überfordert eine teleologische Ethik?
Eın Vorschlag ZUr Erwiderung auf einen Einwand

VON I)ETER WITSCHEN

Der Einwand

Weıitertührende Erörterungen, W as die ANSCMESSCHE bzw. richtige ethi-
sche Normierungstheorie 1St, leben wesentlichen Teılen ZU eiınen da-
VOIlL, da{fß 1n eiıner rekonstruktiven Absıicht auf bestimmte, bisher nıcht hın-
reichend beachtete Phänomene moralischen Handelns autmerksam Ava
macht wiırd, die darauthin 1n eiıne derartige Theorie integriert werden, un:
Z anderen davon, dafß 1n kritischer Absicht substantielle Eiınwände
bestimmte Entwürfte, WI1e€e sS1e VO philosophischen oder theologischen Ethi-
kern un: Ethikerinnen erarbeitet worden sınd, vorgebracht un: CrWOSCH
werden. Be1 der Rekonstruktion wırd auf moralısche Intuıitionen ezug gC-
OINMECN, die phänomenologisch erfassen SOWI1e mıiıttels ethischer Re-
flexion klären un! dann berücksichtigen oilt, wobel allerdings nıcht
verwunderlich se1n dürfte, WEeNnNn ethische Theorien die ungemeıne Komple-
x1tät des „moralıschen Lebens“ letztlich nıcht einholen können. Be1 der Krı-
tik ann auf den Jjeweiligen Eiınwand verschieden reagıert werden: Er leuch-
tet entweder als zutreffend e1n, oder wırd entkräftet. der wiırd
aufgewiesen, ıhm liege eın talsches Verständnıis der angegriffenen Theorie
zugrunde. der nötıgt Differenzierungen bzw. Modifikationen
bzw. Revısıonen des bıs dahin entwickelten Konzepts. der verweılst
auf eın immanent och nıcht gelöstes Problem.

Be1 eıner Objektion, die iıne der Hauptvarıanten eıner ethischen
Normierungstheorie, nämlich 1ne teleologische‘, erhoben wiırd,
kommen 1m Grunde die rekonstruktive un die kritische Komponente
sSammen Es wırd nämlich auf eın bestimmtes ethisches Phänomen hinge-
wıesen, VO  b dem annn erklärt wird, für dieses gebe 1n der gCENANNTLENTheorie keinen Raum. Der Einwand besagt des näheren: Di1e Exıstenz
supererogatorıscher Handlungen annn 1ne teleologische Normierungs-theorie nıcht anerkennen bzw., die Idee supererogatorischer Handlungen 1St
mıt dieser Normierungstheorie unvereinbar;“ Handlungen, die für gewöhn-

Da zahlreiche Ausformungen einer teleologischen Normierungstheorie 21bt, dürfte VO:
vornherein eın 1nweis angezeıgt se1n, welche VO: iıhnen zugrunde gelegt wiırd Im FolgendenOrlentiere ich mich an der w1ıe s1e für den theologisch-ethischen Bereich mafßgeblich ONn Schül-ler ausgearbeitet worden ıSL, Vgl ınsbesondere: Schüller, Dıie Begründung sıttlicher Urteıile. Iy-
PCH ethischer Argumentation 1ın der Moraltheologie, Düsseldort 1980, 282—298

Zum Eınwand vgl anderem /. Urmson, Salnts anı Heroes, ın: A Melden (ed.), Es-
Says 1n Moral Philosophy, Seattle/London F958; 195—216; New, Saınts, Heroes and Utilitarı-
ANS, 1n: Phil 49 1974), 1/9—-1 80; Heyd, Supererogatıon. Its STAatus in ethical theory, Cambridge1982, /73—94; Hare, Moralisches Denken: seiıne Ebene, seıne Methode, seın Wıtz, Frankturt
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ıch als supererogatorische eingestult werden, mussen offenbar auf Grund
der ımmanenten Logık eıner teleologischen Ethik VO ıhren Befürwortern
als moraliısch geboten beurteilt werden. Da{ß un den zahlreichen Einwän-
den dieser eher selten vorgebracht wiırd, hat zunächst seınen rund darın,
da{fß der genannten Handlungskategorie in der normatıven FEthik insgesamt
vergleichsweise wen12 Beachtung geschenkt wird, dafß m.a. W. be] der Re-
konstruktion moralischer Handlungsweıisen die Intuıtion, 1n besonderen -
tuatıonen Lue ine Person mehr als ıhre Pfliıcht, TIALE. selten Berücksichtigung
findet. ogar für die theologische Ethık, AaUus deren Tradition die Kategorıe
supererogatorischer Handlungen stammt”; 1St konstatıieren, da{fß dieser
FEinwand dort aum eıne Rolle spielt” und dies, obgleich 1n der Theolo-
o1€ 1in den etzten Jahrzehnten ıne — W1€ ıntensıve Diskussion ber die
richtige Normierungstheorie 7zwischen den Vertretern eiıner teleologischen
un! einer deontologischen Grundposıition gegeben hat

Was sınd 1U Beispiele, ° die den Betrachter intult1ıv urteıilen lassen, der
Akteur se1 über das hinausgegangen, W as se1ıne moralische Pflicht se1? Als
solche lassen sıch eLIwa CHHCIH: Maxımıilıan Kolbe opferte den gIau-

Bedingungen des Konzentrationslagers 1N Auschwitz für eiınen Ha-
miılıenvater seın Leben Als Ort zehn Mitgefangene ZU Tode durch Ver-
hungern verurteılt wurden, bot sıch d anstelle des eiınen VO ıhnen 1n
den Hungerbunker gehen. Janusz Korczak, eın jüdischer Ärzt,; Pädagoge
un: Schriftsteller, ergriff die ıhm angebotene Möglichkeit, se1n Leben
retten, nıcht, sondern begleitete die zweıhundert, dem Tod geweihten Kın-
der des Waisenhauses, das leıtete, auUus Solidarıität 1n das Konzentrationsla-

Maın I9 269—-2/7/; Pfannkuche, Dıie Moral der Optimierung des Wohls Begründung und
Anwendung eınes modernen Moralprinzıps, Freiburg Br./München 2000, 283—298; Gesang,
Kritik des Partikularısmus. ber partikularistische Finwände den Universalismus und den
Generalismus 1n der Ethik, Paderborn 2000, 138—145; Löhr, Supererogatıon, Utilitarısmus und
das Problem der Begründbarkeıt moralischer Normen, 1 Stephan/K.P Rıppe (Hgg.), Fthik
hne Dogmen. Aufsätze für Günther Patzıg, Paderborn 2001, 1081371

Vgl azu Heyd (S. Anmerkung 2 ‘9 13—34; Schuster, Sıind Heıilıge moralische Helden? Be-
merkungen einer Kontroverse, 1N: hPh 70 1995), 383—398; Hruschka, Supererogatıon and
mer1tor10us duties, 1N; Jahrbuch tür Recht und FEthik/Annual Review of Law and Ethics X
93—108; Wessels, Dıie gute Samarıterıin. Zur Struktur der Supererogatıon, Berlin/New 'ork
2002, 151—160; Wıtschen, Z ur Bestimmung supererogatorischer Handlungen. Der Beıtrag des
Thomas VO: Aquın, 1n: FZPhTh 2004), 2740

Vgl allerdings Spaemann, ber die Unmöglichkeıt eiıner universalteleologischen Ethik, 1nN:
Ph)J 88 1981), 54—56; Schüller, Das Muster eiıner schlagenden Wıderlegung des Utilitarısmus,
1N: Ders., Pluralismus 1ın der Ethik. Zum Stil wiıssenschattlicher Kontroversen, unster 1988, 78f.;

Sun Hsiao-Chih, Heiligt dle gyuLe Absicht eın schlechtes Mittel? Dıie Kontroverse ber Teleolo-
z1€ und Deontologie 1n der Moralbegründung St. Ottiılien 1994, 228-232; Känuflein, Deon-
tologische der teleologische Begründung sıttliıcher Normen? Eın Grundlagenstreıt 1n der
gegenwärtigen katholischen Moraltheologie, St. Ottilien E995, 291—293

Exemplifizierungen supererogatorischer Handlungen habe iıch geben versucht iın: Wıt-
schen, Barmherzig handeln moralische Pflicht der supererogatorischer RKat?, in: K [hZ 112
2003), 208-—226; Handeln Menschenrechtsverteidiger supererogatorisch?, 1: ThG 4 / (2004),
116—126; Organspende eiınes Lebenden als supererogatorische Handlung betrachtet, erscheınt 1n:
Zeitschrift für medizinısche FEthik 2005); Gewaltlosigkeit als Ideal einer Person. Eıne Exem-
plifizierung einer haltungsethischen Kategorie, erscheıint voraussıchtlich 1: 115 (2006)
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SCI Treblinka, ebenso WI1e€e die Kıinder vergast wurde. Kapıtän Qates
21Ng, als be] eiıner arktischen Expedition die Vorräte knapp wurden, VO  an sıch
AUS 1n den Tod, seiınen Freunden eın Überleben ermöglichen. Das
freiwillıge Lebensopfter 1st 1m weıten Spektrum supererogatorischer and-
lungen siıcherlich einen Ende der Skala anzusıedeln. Be1 anderen Beıspıie-
len sınd die Konsequenzen nıcht einschneidend W1€ bei diesen. Jemand
spendet AaUus eigener Inıtiatıve eiınem dialysepflichtigen Menschen ine
Nıere, diesem eın UÜberleben oder iıne Zanz erhebliche Verbesserung
seıner Lebensqualität ermöglichen. Eın Mitglied eıner niıcht-staatlichen
Menschenrechtsorganıisation sıch AUS$ freien Stücken 1in einem Staat, iın
dem Menschenrechte MAassıv verletzt werden, unfter oroßen Getahren bzw.
Risıken für die Gewährleistung fundamentaler Rechte anderer e1IN. Freiwil-
lıg spendet jemand einen Teıl seınes Vermögens für ein Projekt für Straßen-
kınder. Eın Opfter eınes graviıerenden Unrechts verzeıht VO sıch aUus dem
Täter, ohne da{ß dieser Reue vezeıgt un Vergebung gebeten hat

Als supererogatorische Handlungen werden mithin VOT allem solche A
ten bezeichnet, bei denen der Betrachter SpONtan dem Urteil kommt: Der
Akteur transzendiere das moralisch Gebotene, weıl A4Us eigener Inıtıatıve
um Wohl anderer eınen aufßerordentlichen Eıinsatz leiste oder gravıerende
Nachteıle, Gefahren, Rıisıken 1n auf nehme oder treiwillie „hochethisch“
handele oder eıne besondere moralısche „Größe“ Z} Ausdruck bringe.®
Weil aUus freien Stücken supraobligatorisch handele, könne eın derartiges
TIun nıcht moralisch eingefordert werden, sondern dazu 1L1UT geraten WeTi-
den Wer handele, der verdiene besonderes Lob, höchste Anerkennung;
WeTr nıcht handele, werde deswegen aber nıcht getadelt.

Werden solche Handlungsweisen, die VO herausragender moralischer
Qualität sınd, iın den Blick SCHOMMEN, dann 1st für S1€, folgt INan den Ver-
retern des Eınwandes, als ıne normatıv-ethische Kategorıe S11 generıs 1n
eiıner teleologischen Theorie eın Platz Der allgemeıne Kontext dieser SPC-
zııschen Objektion 1st einer der Haupteinwände eine teleologische
Normierungstheorie, wonach S1e den Menschen überfordere. Ist ıhr Grund-
kriterium ın einer Konkurrenzsituation, 1n der alternatıve Handlungsmög-
lichkeiten gegeben sınd, das Folgen-Prinzıp, demzufolge die Handlungs-
weılse moralısch richtig ISt, die Abwägung aller relevanten Werte un!
bel die vergleichsweise besten Konsequenzen für alle Betroftenen hat,
dann 1St der Akteur moralısch verpflichtet, das 1n der Sıtuation Bestmöglı-
che u  3 Bedeutet dies jedoch nıcht, L11LUTr eın kontraıintuitives Beispiel

CNNECN, da{fß jemand sich moralısch hat, Urlaub -

Zur immanenten Dıifferenzierung supererogatorischer Handlungen vgl Witschen, Arten
supererogatorıischen Handelns. Versuch eiıner konzısen Typologie, 1: ETIHICA 2004),163180 ders., Supererogatorische Ausdruckshandlung. Eın 1nweIıls auf eıne spezıelle normatıv-
ethische Kategorie, 1n ZKTh 126 (2004), 443454

Näheres den Bestimmungsmerkmalen Witschen, Supererogatorische Handlungeneine nOormatıv-ethische Kategorie SU1 gener1s?, in FZPhTh 46 (1999), 502—-519, Jler‘: 504—514
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chen, in diesem seınen Vergnügungen nachzugehen, da{fß vielmehr das
eld einıgen der ÄI‘II'ISICI’I der Armen 1ın einem unterentwickelten Land
kommen lassen hat, die, steht ıhnen die fraglıche Summe ZUur Verfügung,
ber einen längeren Zeitraum nıcht hungern brauchen? Urteilen WIr al-
lerdings nıcht unmıttelbar, da{fß e1in Verzicht auf den Urlaub nıcht ZUur OTrTa-
lischen Pflicht gemacht werden kann, dafß vielmehr die Person, die aus dem
ZENANNLEN Motıv darauft verzichtet, ber das hinausgeht, W as als ıhre INOTa-
lische Pflicht betrachtet werden kann, dafßß ıhr Handeln besondere Anerken-
NUNg, ein Unterlassen jedoch keinen Tadel verdient? Ist nıcht eıner teleolo-
yischen Normierungstheorie e1in Optimierungsprinz1p inhärent, das die
Kritik maxımalıstisch 1St, zuviıel verlangt un: insotern auch, weıl keine
Aussıcht auf Akzeptanz un Befolgung hat, eintach nıcht praktıkabel 1st?
Ist demgegenüber 1ın Anbetracht der genannten Beispiele nıcht adäquater,
zwiıischen moralıschen Pflichten un! supererogatorischen Handlungen
unterscheiden? Ist nıcht eın Fehler eiıner teleologischen Ethık, ine K -
ex1istenz VO  - moralısch Wertvollem un: moralısch Verpflichtendem anneh-
ICI mussen un! damıt keinen Raum mehr für Supraobligatorisches
haben, das eın asales Bestimmungsmerkmal VO supererogatorischen
Handlungen ist? Ist nıcht der immanenten Konsequenz eıner
teleologischen Normierungstheorie ANSCINCSSCNCI, dıe evaluatıven un die
deontischen Eigenschaften eiıner Handlung entflechten, bel der-
ralıschen Beurteilung VO extraordınären Handlungen die Möglıchkeıit
haben, die Kategorisierung „Mehr bzw. Anderes als die Pflicht“ vorzuneh-
men ”? ılt dies nıcht insbesondere mMI1t Blıck auf den Handlungsbereich, bei
dem eıne strikt teleologische Normierung einer Überforderung des
Menschen führen scheınt, namlıch 1m weıtesten Sınne des Wortes be]l der
freiwilligen Hılte für andere, die einen bedeutsamen Eınsatz oder oraVvie-
rende Opfter ertorderlich macht?

Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, besteht dies sel wen1g-
angemerkt das Problem der Integration supererogatorischer and-

lungen 1n die eigene Normierungstheorie nıcht 1L1UTr für die Befürworter e1-
ner teleologischen, sondern ebenso für die eiıner deontologischen Ethiık, die
in eiınem kontradiktorischen Gegensatz jener steht. Wıe für die ErSIgE-
annte eıne moralısch wertvolle Handlung 1DSO moralısch verpflichtend,
jeder ZUr Realisierung des jeweıls Besten verpflichtet se1ın scheıint,
scheıint für die zweıtgenannte eine Handlung, die über die Pflicht hinaus-
geht, nıcht moralisch richtig se1n, nıcht-verpflichtende Handlungen
1m Bereıich der Moral nıcht geben können. Hıer E1 die Schwie-
rıgkeıt allerdings ausschliefßlich 1mM Blick auf die teleologische Normıie-
rungstheorie erortert.
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IL Stellungnahme ZU Einwand

Versuche, dıe aufßser acht gelassen zyerden

iıne Möglıichkeit, dem Eiınwand begegnen, ware die, seine Vorausset-
ZUNS bestreiten, iındem die FExıstenz supererogatorischer Handlungen als
eıner eigenständıgen Klasse moralischer Handlungsweisen 1n rage gestellt
wird. Es könnte sıch zeıgen, da{fß das, W as INtUuLtLV zunächst einleuchtet, eıner
kritischen Überprüfung nıcht standhält. Wıe ine Kritik eiıner ethi-
schen Normierungstheorie Berufung auf Intuitionen 1bt, xibt C

DILCE ıne Kritik Intuitionen Berufung auf ethische Reflex1io-
1iCIN FEthiker un Ethikerinnen können CS als iıhre Aufgabe ansehen, 1n
einem estimmten Punkt oder Bereich vorherrschende oder herkömmliche
Auffassungen korrigieren, m.a. W. mıttels Argumentatıon ıne Anderung
ethischer Ansıchten herbeizuführen. Denkbar ware mıthın, dafß S1e e
SCIl eıner üblichen Einschätzung moralisch sehr anspruchsvolle Handlun-
gCH nıcht als optional, sondern als obligatorisch einstufen, da{fß S1e begrün-
den, e1in Handeln, obgleich außerordentlichen Eıinsatz oder
orofße Opfer verlangt, dennoch gefordert 1St, un: da{fß 4A4US$ den hohen
Ansprüchen eiıner Normierungstheorie, WE sS1e denn 1Ur sıch erfüllbar
sınd, nıcht ihre Falschheit tolgt 1ne Kritik der Intuitionen annn eıner
antı-supererogationistischen Posıtion führen. Dıieser zufolge 1St ein SUuDCI-
erogatorisches Handeln nıcht möglıch, da zwischen Wert un Sollen eın
notwendiges Begründungsverhältnis esteht. Ist eıne Handlung moralisch
wertvoll, 1St S1e 1m Konkurrenzfall die bestmögliche, dann 1St S1€e jeweıls
LDSO moralisch verpflichtend. Demnach annn CS nıcht Z7We]l Level ethischen
Urteilens geben auf eiıner fundierenden Ebene das Gebotene und darüber
hinaus das Geratene. Was als supererogatorisch erscheint, 1st kritisch reflek-
tiert eine moralische Pflicht oder außerhalb der Moralıtät

Wer die Exıstenz supererogatorischer Handlungen leugnet, mu{ nıcht
zugleich die herausragende moralısche Qualität der Handlungen bestreiten,
die VON anderen als supererogatorische qualifiziert werden. Er ann 1eSs
ware ebenfalls eiıne Möglıchkeit, dem SCENANNLEN FEinwand begegnen
mıttels einer Dıiıfferenzierung innerhalb der Pflichten dem Besonderen die-
SCT: Handlungen gerecht werden versuchen. Er könnte etwa die Kantı-
sche Unterscheidung zwıschen Rechts- un Tugendpflichten aufgreifen und
die 1n Rede stehenden Handlungsweisen dem Bereich der Tugendpflichten
zuweılsen. Diese weısen ach Kant eine „weıte Verbindlichkeit“, einen 2rO-ßeren Gestaltungsfreiraum für den Akteur auf. ® Da Kant die Hıiılfe für —-
dere als eıne „unvollkommene“ Pflicht, die zumindest eıne oroße Ahnlich-
keit MIit eiıner Tugendpflicht aufweıst, qualifiziert, könnten auch die
fraglichen Handlungsweisen als eıne solche eingestuft werden. der

Vgl Kant, Metaphysik der Sıtten, Akademie-Ausgabe VI, 390
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könnte auf 1ne Art VO Pflichten hingewiesen werden, denen nıcht Rechte
korrelieren, oder die 1L1UT ‚schwach“ verbindlich sınd. Es wiırd mithiın eın
duktionistischer Weg gewählt.

Für die tolgenden Überlegungen seıj1en Versuche der angedeuteten Art,
auf den Einwand erwıdern, außer acht velassen; VOrausgeseLzt se1

vielmehr, da{fß für die Exıstenz supererogatorischer Handlungen als einer
Kategorıe S11 generıSs nıcht 1Ur starke intuıtıve Evidenzen sprechen, sondern
diese auch der Überprüfung durch normativ-ethische Reflexionen standhal-
ten, da{ß eine direkte Auseinandersetzung mı1t dem Eiınwand vonnoten 1St.

Vorklärungen
In eiınem ersten Schritt 1St dabe] ıne Klarstellung unerläfßlich. Denn die

Exıiıstenz supererogatorischer Handlungen wırd AaUuUs der Perspektive des
Beobachters behauptet un: begründet, nıcht A4US der des Akteurs.? Der
Beobachter urteılt VO Standpunkt einer „durchschnittlichen“ Moral AaUuUS

Unter dieser Rücksicht iragt CI, W 4s VO anderen moralisch bzw.
iıhnen Zugemutet werden kann, W 4S ıhnen gegenüber als moralıscher
Anspruch begründet geltend gemacht werden kann, wofür Akteure Verant-
wortung haben, W s$1e anderen strikt schulden. Handlungen, die darüber
hinausgehen, Aa der Beobachter nıcht als moralısch gefordert qualifizie-
LE, sondern diese ann 1L1LUI empfehlen, AaZu 9 womıt es dem
Akteur überläßt, selbst bestimmen, ob sich derartigen Taten befä-
hıgt sıeht und diesen bereit 1st oder nıcht. Es 1St der Beobachter, der
einem supererogatorisch Handelnden besondere oder höchste Anerken-
NU1S ausspricht, der eine Unterlassung nıcht tadelt. Fın Akteur hingegen
23 sıch nıcht selbst Er ezieht be] seınen Überlegungen, w1e€e in
einer gegebenen Sıtuation handeln hat, VO vornhereın seine individuel-
len Möglıiıchkeiten und Fähigkeiten mi1t e1n. Von daher erklärt sıch,
der Akteur, der ach Ansıcht des Beobachters supererogatorisch gehandelt
hat, VO sich selbst Sagl, habe doch 1Ur seıne Pflicht geLan, W as für ıh
nıcht das Urteıil implizıert, se1l jedermanns Pflicht, un! dafß CI, WwWenNnlnl

Berücksichtigung seiıner iındiıviduellen Bedingungen, seıner persönlı-
chen Ideale der FEinsicht kommt, die 1in ede stehende Handlung S61 VOI-

zugswürdiıg, sıch deren Umsetzung verpflichtet SiCHL. auch Wenn dies
hohe Antorderungen ıh: stellt.

Fur Nsere Fragestellung 1St allerdings Folgendes beachten: Werden
ine teleologische Normierungstheorie schwerwiegende Einwände

Zur Bedeutung der Akteur-Beobachter-Differenz vgl Wıitschen, Supererogatorische and-
lungen (s. Anm 79 514519

10 Daiß aus der Perspektive des Akteurs die Logik der Vorzugwahl Gültigkeit hat, mithiın das
VO ıhm als moralısch besser Beurteilte verpflichtend ist, das hat Schüller gezeigt 1n seinem
Aufsatz: 7Zu den ethischen Kategorıen des Rates und des überschüssıg Werkes, 1N: Wolter
Hg.). Testimonium Veritatı (FS Bischof Kempf), Frankturt Maın 1974; 197209
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erhoben, dann sınd tür gewöhnlıch die Adressaten, also die Betroftfenen der
Handlung, 1m Blick, VOTL allem deswegen, weıl ach Ansıcht der Upponen-
FGn deren elementare Rechte, INtU1Lt1LV ZEWISSE Forderungen der Gerechtig-
keıt, be1 strikter Anwendung teleologischer Kriterien verletzt werden.‘!!
eım Finwand der Überforderung verhält sıch anders: denn diesem
folge wırd eıne teleologische Ethik nıcht dem Akteur gerecht. Was 11U.  — für
den Akteur ethisch aNSCMICSSCH iSt. darüber können un damıt kommt die

Akteur-Beobachter-Differenz 1Ns Spiel die Person, die selbst
handeln hat, un:! der Betrachter aus iıhrer Je unterschiedlichen Perspektive
verschieden urteılen.

Weiterhin 1St ZUuU Zweck der Klärung vorab auf einen Grundsatz hınzu-
weısen, der für jede, nıcht 1U  am für die teleologische Normierungstheorie,
Gültigkeıt hat, nämlich auf das Prinzıp: „Sollen Koönnen voraus“, das
1mM Hinblick auf supererogatorische Handlungen modih1zieren 1sSt.
„Das Geratene Können“ OTaus Mithin ann eine Handlung weder
als moralısch verpflichtend och als moralıisch empfohlen beurteilt werden,

der der potentielle Akteur nıcht tahıg IStTt. Es annn ıhm physischen Ba
higkeiten tehlen; der Nıcht-Schwıimmer A1171] nıcht eınen Menschen TeLteR,
der ertrinken droht Es annn ıhm notwendıgen Fachwissen mangeln;

1St sinnlos, eiınem Menschen ohne medizinısche Ausbildung -9 in
eın Entwicklungsland gehen, umm dort mitzuhelten, Krankheiten he1-
len. Es annn ıhm psychischen Fähigkeıiten fehlen: WerN eines trau-

matıschen Widerfahrnisses Phobien eıdet, der wird Aktıvıtäten,
die Mut oder Zivilcourage verlangen, schlichtweg nıcht 1n der Lage se1n.
Wenn auch nıcht ımmer ıne Beurteilung leicht fällt, ob eıne Person für die
Umsetzung des Anstehenden die ertorderlichen Fähigkeıiten mıiıt sıch bringt

vergleichsweise dürfte dies für die Einschätzung psychischer Fähigkeiten
noch stärker gelten als für die der physischen un:! WwWenn auch Z —-

ralischen Aufgabe gehört, das eigene Koöonnen erweıtern, 1St doch die
Rıchtigkeit dieses Grundsatzes, wiırd als solcher betrachtet, nıcht be-
streıten. Im allgemeinen impliziert seıne Beachtung, da{fß keine Normie-
rungstheorie als obligatorisch einstufen kann, das möglıche Akteure
überfordert, weıl S1e dieser oder jener Rücksicht nıcht ber die NOL-

wendıgen Kompetenzen verfügen. In CONCYEeLO können allerdings sehr —

terschiedliche Auffassungen darüber Vertreien werden, welche Personen
welchen Umständen ber welche Fähigkeıten verfügen oder verfügen

sollten. Zu welchen altruistischen Handlungen sind welche Personen
verpflichtet? Wo sınd die Grenzen festzulegen, Jjense1ts derer Menschen
pererogatorıisch handeln?

Vgl diesem Einwand: Wıitschen, Gerechtigkeıit un! teleologische Ethık, Freiburg/
chweiz 1992
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Teleologische Argumentatıon
Wıe notwendıg 1St, derartıgen Fragen Stellung beziehen, mıiıthiın

wenıgstens umrißhafte Krıterien entwickeln, deren Anwendung 6S

ermöglıcht, Grenzen 7zwıischen verpflichtenden un! empfohlenen Handlun-
CIl zıehen, AIn tolgende Überlegung zeıgen: Reıin für sıch
1St analytisch evıdent, da{fß e1ine ethische Normierungstheorie, die den
Menschen überfordert, falsch 1St. Mıt dem Wort ‚überfordern‘ wird Was
bezeichnet, W as unberechtigterweise verlangt oder erwartet wiırd. Gelangt
Ianl 1U  . be] der normatıv-ethischen Erörterung der Grenzen der Fın-
sıcht, ıne estimmte Handlungsweise verlange 1mM allgemeinen VO einem
Menschen zuvıel, dann 1St diese als solche eın teleologisches Argument, S1Ee
nıcht für moralısch verpflichtend erklären. Für 1ne teleologische Nor-
mierungstheorie 1St 1ne Überforderung eın beseitigendes b7zw. VeI-
meıdendes bel und enthielte eiın Prinzıp WwW1e€e SS 1sSt bestmögliıch han-
deln, ungeachtet der Opfter oder Nachteıle, die das miı1t sıch bringt“ eiınen
immanenten Wıderspruch. Die Klausel ”> * gleich welche negatıven Folgen
eiıne Handlung hat“ 1st vielmehr eın sıgnıfıkantes Merkmal eiıner Streng
deontologischen Ethik Wenn Forderungen, die für gewÖhnlıch
anspruchsvoll sınd, negatıve psychologische Auswirkungen haben Ww1e€e die,
dafß Menschen CIl der Überforderung sıch zunehmend weıgern, die
Normen befolgen, oder dafß sS1e un iıhren Erfahrungen des Defizienten,
des unvermeıdbaren Versagens, des Sıch-schuldig-Fühlens leiden, W as W1€e-
derum SCH des Fehlens posıtıver un! damıt verstärkender Erfahrungen

einer Lähmung der Aktivitäten b7zw. Zzur Resignatıon tühren kann, dann
waren diese Gesichtspunkte für Teleologen Argumente, iıne stärkere
Begrenzung hinsıichtlich des Obligatorischen vorzunehmen. Es spricht e1IN1-
CS dafür, „hochethische“ Handlungen ZWAar AaNZUFCRECN, dazu ermutigen,
S1e jedoch nıcht als verpflichtend vorzustellen. Moralpsychologisch dürfte

sıch verhalten, da{fß eıne Person sıch solchen eher bereıt, mıthın
motiviert findet, WeNnNn S1e diese selbst frei wählen kann, als wenn S1e sıch
VO vornhereın einer entsprechenden Verpflichtung auUSgeESELIZL sıeht. Da

den Hauptimpulsen einer teleologischen Ethik gehört, das Wohl der
Mıtmenschen tördern, wırd sS1e diesen psychologischen Sachverhalt in
Rechnung stellen.

12 In diesem Sınne stellt Birnbacher seiner Darstellung des Utilitarısmus dem
Kennzeichen „Konsequentialismus“ klar „Nıcht jede Handlung mıiıtDIETER WITSCHEN  3. Teleologische Argumentation  Wie notwendig es ist, zu derartigen Fragen Stellung zu beziehen, mithin  wenigstens umrißhafte Kriterien zu entwickeln, deren Anwendung es  ermöglicht, Grenzen zwischen verpflichtenden und empfohlenen Handlun-  gen zu ziehen, kann folgende Überlegung zeigen: Rein für sich genommen  ist es analytisch evident, daß eine ethische Normierungstheorie, die den  Menschen überfordert, falsch ist. Mit dem Wort ‚überfordern‘ wird etwas  bezeichnet, was unberechtigterweise verlangt oder erwartet wird. Gelangt  man nun bei der normativ-ethischen Erörterung der Grenzen zu der Ein-  sicht, eine bestimmte Handlungsweise verlange im allgemeinen von einem  Menschen zuviel, dann ist diese als solche ein teleologisches Argument, sie  nicht für moralisch verpflichtend zu erklären.'? Für eine teleologische Nor-  mierungstheorie ist eine Überforderung ein zu beseitigendes bzw. zu ver-  meidendes Übel und enthielte ein Prinzip wie „Es ist bestmöglich zu han-  deln, ungeachtet der Opfer oder Nachteile, die das mit sich bringt“ einen  immanenten Widerspruch. Die Klausel „... gleich welche negativen Folgen  eine Handlung hat“ ist vielmehr ein signifikantes Merkmal einer streng  deontologischen Ethik. Wenn z.B. Forderungen, die für gewöhnlich zu  anspruchsvoll sind, negative psychologische Auswirkungen haben wie die,  daß Menschen wegen der Überforderung sich zunehmend weigern, die  Normen zu befolgen, oder daß sie unter ihren Erfahrungen des Defizienten,  des unvermeidbaren Versagens, des Sich-schuldig-Fühlens leiden, was wie-  derum wegen des Fehlens positiver und damit verstärkender Erfahrungen  zu einer Lähmung der Aktivitäten bzw. zur Resignation führen kann, dann  wären diese Gesichtspunkte für Teleologen Argumente, eine stärkere  Begrenzung hinsichtlich des Obligatorischen vorzunehmen. Es spricht eini-  ges dafür, „hochethische“ Handlungen zwar anzuregen, dazu zu ermutigen,  sie jedoch nicht als verpflichtend vorzustellen. Moralpsychologisch dürfte  es sich so verhalten, daß eine Person sich zu solchen eher bereit, mithin  motiviert findet, wenn sie diese selbst frei wählen kann, als wenn sie sich  von vornherein einer entsprechenden Verpflichtung ausgesetzt sieht. Da es  zu den Hauptimpulsen einer teleologischen Ethik gehört, das Wohl der  Mitmenschen zu fördern, wird sie diesen psychologischen Sachverhalt in  Rechnung stellen. '?  '? In diesem Sinne stellt D. Birnbacher in seiner Darstellung des Utilitarismus unter dem  Kennzeichen „Konsequentialismus“ klar: „Nicht jede Handlung mit ... guten Folgen ist auch  schon moralisch geboten. Es können Umstände eintreten, z. B. politische Gewaltherrschaft, unter  denen die einzig mögliche Handlung mit guten Folgen so viel moralischen Heroismus verlangt,  daß sie von niemandem erwartet werden kann (‚supererogatorische Handlung‘)“; und unter dem  Kennzeichen „Maximierungsprinzip“: „Unter den jeweils verfügbaren Handlungsalternativen ist  für den Utilitarismus diejenige moralisch geboten, die absehbar das maximale Übergewicht der  positiven über die negativen Folgen bewirkt (vorausgesetzt, diese verlangt vom Akteur keine he-  roischen Anstrengungen)“ (in: Handbuch Ethik, Stuttgart — Weimar 2002, 95f.).  ” Vgl. H. Sidgwick, The Methods of Ethics (/1907), Indianapolis/Cambridge 1981, 492£.: „it  seems practically expedient, — and therefore indirectly reasonable on Utilitarian principles, — to  168Folgen 1St auch
schon moralısch geboten. Es können Umstände eintreten, politische Gewaltherrschaft,
denen die eINZ1Ig möglıche Handlung MIt Folgen el moralıschen Hero1smus verlangt,dafß Ss1e VO: 1emandem erwartet werden ann (‚supererogatorische Handlung‘)“; und em
Kennzeichen „Maxımierungsprinz1ip“: „Unter den jeweıls verfügbaren Handlungsalternativen 1st
für den Utilitarısmus diejenige moraliısch geboten, die absehbar das axımale Übergewicht der
posıtıven ber die negatıven Folgen bewirkt (vorausgesetzt, diese verlangt VO Akteur keine he-
roischen Anstrengungen)“ (In; Handbuch Ethik, Stuttgart We1i1mar 2002, 95

13 Vgl Sıdgwick, The Methods of Ethics /1907), Indianapolis/Cambridge 1981, 492 %. „1t
5SCCI115S practically expedient, an theretore iındırectly reasonable Utilıtarıan principles,
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Anhand des teleologischen Grundprinzips des Wohltuns, christlich DUr
sprochen: der Nächstenliebe (ım partikulären Sınne des Wortes verstanden),
lassen sıch iın exemplarıischer Absıcht umrılßhafte, abwägende „Je-de-
sto“-Krıterien für die Differenzierung 7zwıschen dem Verpflichtenden un!
dem Supererogatorischen angeben: Je näher Akteur un: Adressat der Hılfe
VO  a der Beziehung her zueiınander stehen, oder JC stärker der Akteur be1 SEe1-
HGr Hıltfe auch se1ıne legitimen E1ıgeninteressen mıt berücksichtigt, oder je
stärker Cr sıch beim Umfang der Hıltfe VO SOgeNANNLEN „Satısfıcing-Prin-
“  ZIDS das lediglich das weıtgehende Erreichen eınes estimmten 1Vveaus be]l
der Realisierung VO Werten fordert, leiten läßt, oder Je stärker sıch daran
orıentiert, dann helfen, Wenn die VO ıhm aktuell vorgefundene S1ituation

erfordert, desto eher wırd eıne Verpflichtung gegeben se1n. Je entfernter
hingegen der Akteur ZU Adressaten steht, Je stärker auf das Wohl des/
der anderen ausgerichtet 1St un! dabei VO eigenen Wohl absıeht, Je stärker
das Optimierungsprinz1ip Ma{(ßstab seines Handelns 1St; Je mehr VO  a} sıch
aus die Inıtıatıve ergreift, Bedürftigen aktıv helten, desto eher lıegt
eıne supererogatorische Handlung VOTV.

Eıner der Hauptgründe für die Eınführung der Kategorıe der SUPCICLOBA-
torıschen Handlungen 1St das Entlastungs-Argument. Durch dieses wiırd eın
moralıscher Rıgorismus vermieden. Würde das in jeder Hınsıcht un:
in jeder einzelnen Sıtuation moralısch Optimale als kategorisch gefordert
vorgestellt werden, dann führte dies einer permanenten moralıschen
Überforderung der Menschen, entstünde unvermeıdlich eiIn moralischer
Leistungsdruck, der letztlich kontraproduktiv ware. Dıie Differenzierung
zwıschen dem, W as weıl elementar moraliısch geboten 1St, un dem, W as
weıl sehr anspruchsvoll treıi wählbar ST entlastet VO moralischen ruck
Es sınd miıthin teleologische Argumente, auf rund derer sinnvoll ist. die
Kategorie der supererogatorischen Handlungen einzuführen bzw. iıhr
testzuhalten; denn hätte, würde eiıne derartıge Grenzziehung nıcht(r
NOMMECN, erhebliche negatıve Auswirkungen. Das teleologische Grundkri-
terıum der „besten Folgen“ ann nıcht Absehung VO der condıtio hu-
MANd Zzur Anwendung gebracht werden, sondern 1St miıt berücksichti-
SCH, welche physischen un psychischen Fähigkeiten, welche motivatiıonale
Kraft Menschen „normalerweise“ FA Verfügung stehen, Dysfunktiona-
itäten vermeıden. Da das „Uptimierungsprinz1ip“” nıcht In abstracto VeEI-
standen werden kann, macht aus teleologischer Sıcht Sınn, durch die An-
erkennung der Exıstenz supererogatorischer Handlungen ıne Begrenzungdessen vorzunehmen, W as für gewÖhnlich moralısch gefordert werden
kann

retaın, 1n Judging CvVen the strictly voluntary conduct ot others, the distinetion between part that
1Ss praıseworthy and admirable and part that 15 merely rıght: because it 15 natural us COMPDATC
an y individual’s character conduct, NOT wıth OUr hıghest iıdeal but wıth certaın AvVCIASCstandard and admire what rses above the standard; anı IT ultımately conducıve the 5neral happiness that such natural sentiments of admiration should be encouraged anı developed.“
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Mıt der Entlastung geht das Ermöglichen VO Freiräumen einher, inner-
halb derer Indiıyıduen ach ıhren persönlıchen moralıschen Idealen handeln
können. Solche Freiräume ergeben sıch dort, nıcht drınglıch un! ele-
mentar Werte realisıeren bzw. bel vermeıden sınd, nıcht C
schuldet iSt: die Rechte anderer respektieren, vielmehr 1m Rahmen
heltender Handlungen Gestaltungsräume sıch auftun, vergleichsweise
1ne Unbestimmtheit hinsıchtlich der Art un! Weıse, eın posıtıves Ziel
UuSCIZEH; gegeben ISt, und die Fıgeninitiative, eın freiwilliges TIun des
(suten gefragt ISt. Be1 dieser freiwilligen Hılfe esteht gegenüber dem
Adressaten keıine spezifische Verpflichtung, W1e€e S1e sıch aus soz1ıalen Rollen,
AUS institutionell vermuittelten Verantwortlichkeiten erg1bt, un: keıne VeCI-

bindliche Zusage, w1e S1e A4US$S Versprechen oder Vereinbarungen resul-
tıert; S1€e entspringt eıner freı sıch eıgen vemachten Option des Subjekts.
7u einer teleologischen Ethik gyehört konstitutiv eine axiologische Theorie,
oilt doch, Auskunft darüber geben, welche Werte durch moralisches
Handeln realısıeren b7zw. welche bel durch vermeıiden Sind. Eın
mafßgeblicher reterentieller Wert supererogatorischen Handelns 1st der der
persönlichen Freiheit "”*, der die Möglichkeit gehört, persönlıchen
Idealen seın moralisches Streben auszurichten. Da ein Mif$verständnis e1-
LIGE teleologischen Ethik ware, 1Ur einen Hedonismus oder Interessen als
axiologische Basıs zuzulassen, steht dem nıchts 1M Wege, VO Wert einer
spezifischen Autonomıie her die Exıstenz supererogatorischer Handlungen
als teleologisch gerechttfertigt betrachten. Erkennt 1ne teleologische
Ethik diesen Wert d dann nımmt S1e damıt 1n der Konsequenz auf der NO -

matıven Ebene ıne Begrenzung des Verpflichtenden VOIlI, dann ditferenziert
S$1e hinsıichtlich der Realisierung VO Werten Je nach den Bedingungen aus

der Beobachter-Perspektive zwischen em, W as als obligatorisch beurteilt
wiırd, und dem, WOZU L1UTr geraten werden AF

Im ınneren Konnex mıt dem „Freiheits-Argument“ steht die individuali-
siıerende Funktion supererogatorischer Handlungen. Mıiıt der Anerkennung
der Eigenständigkeıit dieser Handlungskategorie wiırd dem Aspekt ech-
NUuNng etragen, dafß 1mM Hınblick auf „hochethische“ Taten VO vornhereın
Faktoren individueller Angemessenheıt WwW1e die der Je persönlichen Voraus-
Setzungen un: Fähigkeiten SOWI1e die der Je eigenen Ideale und moralischen
Standards mıiıt berücksichtigen sınd. Aus diesem rund ordnet
Hare supererogatorische Handlungen den indıvyiduenspezifischen Prinzı-

6 -pıen Z „dıe ST persönlichen Berufung des Betroffenen dASSCHI un!-
terscheidet diese 7171 einen VO für alle Menschen vültıgen Prinzıpien, die
die Mindestanforderungen für eın gesellschaftliches Zusammenleben Ul

14 Vgl Heyd, Artıkel: Supererogatıion, 1n Stantord Encyclopedia of Philosophy, 7002
(http://plato.stanford.edu/entries/supererogation; Abrufdatum 03 10 „supererogatıon
15 200d, NOL only due the promotion oft overall value 1n the world but also due the kind of
lıberty 1n which IT 15 performed.“

15 Hare, Moralisches Denken (s Anmerkung 2 9 DD
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Gegenstand haben, un: Z anderen VO rollenspezifischen Prinzıpien, die
für Personen 1n estimmten Rollen un! Beruten gelten. Hochethische
Handlungen w1e die anfangs beispielhaft genannten können WIr nıcht VO

jedem Menschen erwarten; für gewöhnlich WIr erheblich 7zuviel Z
sollten WIr den „durchschnittlichen“ Menschen mıt dem Ansınnen kon-
{rontieren, habe handeln.

Unter Beachtung differenzierender Faktoren ann die normativ-ethische
Grundfrage AaUus teleologischer Sıcht tormuliert werden: „ Wer VO uns

kann für WE  5 welchen Voraussetzungen W as besten tun?“ Mıiıt die-
SCI1 Spezifizierungen wiırd deutlich gemacht, dafß eın Mißverständnis e1l-
NneTr teleologischen Ethik ware, meınen, S1€e verlange VO jedem Menschen
das Gleiche. Vielmehr 1st für Teleologen VO ihrem Standpunkt AaUuUsS UHCI -

äfslıch, verschiedensten Rücksichten die Verantwortlichkeiten abzu-
klären, damıt auf Dauer un!: 1m ganNnzeCn das Wohl aller Betroftenen gewahrt
oder gefördert werden annn SO wiırd bezüglıch der rage „ Wer WE

zugute?” durch das Subsidiarıtätsprinzıp iıne Zuordnung un:! damıt Koor-
dination der sehr verschiedenen Verantwortlichkeiten vVOrg lNOMM und
werden bezüglich der rage „ Was  A“ MI1t Hılte VO Präferenzregeln die —_

terschiedlichen Wertgesetzmäßigkeıiten ertafßt. In dieser Vielzahl beach-
tender Gesichtspunkte oilt C den Aspekt der Je iındıyiduellen Vorausset-
ZUNgECEN nıcht außer acht lassen. Rät eın Betrachter eiıner „hochethi-
schen“ Handlung, ann hat sıch jeweils miıtzufragen, ob der potentielle
Akteur VO  - seiınem Je individuellen moralıschen Entwicklungs- b7zw. Per-
sönlichkeitsstand, VO seınen eigenen moralischen Ma{fstäben her dazu 1n
der Lage 1St.

Mıthıin xibt dreı gute externe Gründe, aus teleologischer Sıcht
die Exıstenz supererogatorischer Handlungen überhaupt anzuerkennen 1St
das Argument der Entlastung, das des FEröftffnens VO Freiräumen SOWI1e das
der indıyiduellen Angemessenheıt. ber auch die interne Bestimmung des-
SCHH W 3as eiıne supererogatorische Handlung ausmacht, enthält teleologische
Merkmale. So 1St e1in Kennzeichen supererogatorischer Handlungen ıhre Jes
denfalls 1n der Regel gegebene Ausrichtung auf das Wohl anderer; S1€e sınd
des näheren besonders altruistische Handlungen, durch die auf ungewöhn-
liche Weıse WAas für das Wohl eines anderen oder anderer wird. Es
steht außer Zweıtel, da{fß eiıne supererogatorische Handlung für den Adres-
en gute Konsequenzen hat ! INa  an mu{ß siıch Ja L1UT einmal die bisher B
Nannten Beispiele vergegenwärtıigen. Durch die bedeutende Förderung des

16 Zur Frage, ob 0605 selbstbezügliche supererogatorische Handlungen 1ibt, vgl Löhr, Gott
Gebote Ideale Analytısche Philosophie und theologische Ethık, Göttingen 1994 99f.; Wıt-
schen, Supererogatorische Ausdruckshandlung (s Anmerkung 6‚ 4572

17 Vgl die beiden grundlegenden Bestimmungsmerkmale, d1e Heyd (s Anmerkung 2 9 1I5;
ter anderem für diese Handlungsart ntührt: f 15 morally 700d, both by vırtue of Its (intended)
consequences anı by ırtue of Lts Intrınsıc valueTELEOLOGISCHE ETHIK  Gegenstand haben, und zum anderen von rollenspezifischen Prinzipien, die  für Personen in bestimmten Rollen und Berufen gelten. Hochethische  Handlungen wie die anfangs beispielhaft genannten können wir nicht von  jedem Menschen erwarten; für gewöhnlich muten wir erheblich zuviel zu,  sollten wir den „durchschnittlichen“ Menschen mit dem Ansinnen kon-  frontieren, er habe so zu handeln.  Unter Beachtung differenzierender Faktoren kann die normativ-ethische  Grundfrage aus teleologischer Sicht so formuliert werden: „Wer von uns  kann für wen unter welchen Voraussetzungen was am besten tun?“ Mit die-  sen Spezifizierungen wird deutlich gemacht, daß es ein Mißverständnis ei-  ner teleologischen Ethik wäre, zu meinen, sie verlange von jedem Menschen  das Gleiche. Vielmehr ist es für Teleologen von ihrem Standpunkt aus uner-  läßlich, unter verschiedensten Rücksichten die Verantwortlichkeiten abzu-  klären, damit auf Dauer und im ganzen das Wohl aller Betroffenen gewahrt  oder gefördert werden kann. So wird z. B. bezüglich der Frage „Wer wem  zugute?“ durch das Subsidiaritätsprinzip eine Zuordnung und damit Koor-  dination der sehr verschiedenen Verantwortlichkeiten vorgenommen und  werden bezüglich der Frage „Was?“ mit Hilfe von Präferenzregeln die un-  terschiedlichen Wertgesetzmäßigkeiten erfaßt. In dieser Vielzahl zu beach-  tender Gesichtspunkte gilt es, den Aspekt der je individuellen Vorausset-  zungen nicht außer acht zu lassen. Rät ein Betrachter zu einer „hochethi-  schen“ Handlung, dann hat er sich jeweils mitzufragen, ob der potentielle  Akteur von seinem je individuellen moralischen Entwicklungs- bzw. Per-  sönlichkeitsstand, von seinen eigenen moralischen Maßstäben her dazu in  der Lage ist.  Mithin gibt es drei gute externe Gründe, warum aus teleologischer Sicht  die Existenz supererogatorischer Handlungen überhaupt anzuerkennen ist:  das Argument der Entlastung, das des Eröffnens von Freiräumen sowie das  der individuellen Angemessenheit. Aber auch die interne Bestimmung des-  sen, was eine supererogatorische Handlung ausmacht, enthält teleologische  Merkmale. So ist ein Kennzeichen supererogatorischer Handlungen ihre je-  denfalls in der Regel gegebene Ausrichtung auf das Wohl anderer; '° sie sind  des näheren besonders altruistische Handlungen, durch die auf ungewöhn-  liche Weise etwas für das Wohl eines anderen oder anderer getan wird. Es  steht außer Zweifel, daß eine supererogatorische Handlung für den Adres-  saten gute Konsequenzen hat!” — man muß sich ja nur einmal die bisher ge-  nannten Beispiele vergegenwärtigen. Durch die bedeutende Förderung des  '° Zur Frage, ob es selbstbezügliche supererogatorische Handlungen gibt, vgl. G. Löhr, Gott —  Gebote — Ideale. Analytische Philosophie und theologische Ethik, Göttingen 1991, 99f.; Wit-  schen, Supererogatorische Ausdruckshandlung (s. Anmerkung 6), 452f.  ”7 Vgl. die beiden grundlegenden Bestimmungsmerkmale, die Heyd (s. Anmerkung 2), 115, un-  ter anderem für diese Handlungsart anführt: „It is morally good, both by virtue of its (intended)  consequences and by virtue of its intrinsic value ... It is done voluntarily for the sake of someone  else’s good“,  174It 15 one voluntarıly tor the sake of SOINECOIMIC
else’s g00d“
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Wohls des bzw. der Adressaten werden die negatıven Konsequenzen für den
Akteur teleologisch gerechtfertigt.

UÜberdies erfolgt die Abgrenzung zwıschen allgemein verpflichtenden
un! supererogatorischen Handlungen ach einem teleologischen Krıte-
rum, 1St doch der rad des persönlichen Eıinsatzes oder der rad der 1n
auf SCHOMMENEC Nachteıle, Opfer, Rısıken, Gefährdungen der ma{fßgebli-
che Gesichtspunkt. Ist das basale Bestimmungsmerkmal eiıner SUPCICrOBA-
torischen Handlung dies, da{ß ine Person mehr LUeE als hre moralische
Pflicht, dann hıegt dem eın komparativisches, mıiıthın ein abwägendes Urteil
zugrunde. ‘® Teleologische Ethik annn nıcht NUur auft der axiologischen
Ebene zwıschen dem Wertvollen und dem (vergleichsweise) Wertvolleren
unterscheıiden, sondern auch auf der normatıven Ebene zwıschen dem Ver-
pflichtenden un: dem Merıitorischen, weıl Supererogatorischen.

Werden obligatorische un: supererogatorische Handlungen 1ın eın Ver-
hältnıs ZESECLZLT, geschieht das ach der Präferenzregel, die 1n der Tradıtion
pragnant tormuliert worden 1St: „Pflicht VOT Rat“ (Jeterıs parıbus gilt
also die teleologische Regel der Fundierung, da{fß 1ne Person zunächst ıhre
moralıschen Pflichten erfüllen hat, bevor S1E supererogatorisch handeln
AAn So aan NnUur die Person grofßzügig eines Hılfsprojektes
spenden, die ihren finanziellen Verpflichtungen UVo nachgekommen 1st
Nur der Ärzt,; der nıcht 1n seinem bısherigen Wirkungsfeld dringend gC-
raucht wırd un keine tamıliären Verpflichtungen hat,; annn treiwillig be1
der Bekämpftung einer Epidemie 1n einem remden Land mıtwirken. Unter
der Rücksicht der Dringlichkeit kommt den moralıschen Pflichten die 110-
rıtät VOT supererogatorischen Handlungen

Schliefßlich 1St nıcht jede Handlungsweise, die als eine supererogatorische
eingestuft werden könnte, 1DSO moralısch gerechttfertigt. Ö1€e 1St dies nıcht,
WeNnNn s1e eLIwa den gegebenen Umständen die soeben
Präferenzregel verstößt. Generell mu{fß auch eine supererogatorische and-
lung VO iıhren Konsequenzen her verantwortbar se1InN. Iieses Krıteriıum 1St

nıcht erfüllt, Wenn jemand se1n Vermögen für carıtatıve
Zwecke spendet, dafß 1ın Folge selbst auf die finanzielle Unterstützung
anderer angewıesen 1St, oder WCI111 jemand Lebzeiten eine seıner beiden
Nıeren spenden wıll, obgleich ıhm dadurch schwerste gesundheıitliche Schä-
den oder Ar Lebensgefahr drohen. ırd durch eine supererogatorische
Handlungsweise elementaren moralischen Verantwortlichkeiten nıcht mehr
nachgekommen, oder stehen die erwartenden Risıken bzw. steht der
Aufwand 1n keinem ANSCMESSCHECN Verhältnis Zzu voraussıchtlichen Erfolg
oder kommt die Handlungsweise einem Raubbau miıt den eigenen Kräften

18 Aufschlußreich 1St, dafß auch eın Kant Gesichtspunkte der Abwägung tür die Bestimmung
eiıner merıtorıschen Handlung benennt: „Je größer dıe Naturhindernisse (der Sinnlichkeit), Jekleiner das moralısche Hınderni(ß (der Pflicht), desto mehr wiırd die gute hat ‚um Verdienst
gerechnet; WE iıch einen mır ganz fremden Menschen miıt meıner beträchtlichen Aufopfe-
rung Aaus grofßer Norch rette“ (Kant, Metaphysık der Sıtten, Akademie-Ausgabe VI,; 228)
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gleich oder entstehen durch S1C CLLOTINC „Kosten“ für die Gesellschaft, dann
hat jene unterbleıben, weıl die Folgen nıcht verantworten Sind. Es 1STt
mıiıthın ein teleologisches Grundkriterium, mıt Hılfe dessen dl€ Verantwort-
arkeıt einer derartıgen Handlungsweise beurteilen IST.

Erwähnt se1 noch, da{fß Je ach der Ausformung eiıner teleologischen Nor-
mierungstheorıe der 1n ede stehende Einwand anders betrachten 1St.  19
SO hat hinsichtlich der Varıante einer negatıven teleologischen Ethik
VO  = vornhereın ine geringere Plausıbilıität, da dieser Varıante nıcht ein
„Optimierungs-Prinzıp“ inhärent 1St. Der iıhr zugrundeliegende Gedanke
1st die Verpflichtung, Leid bzw. allgemein: negatıve Konsequenzen VCI-

meıden bzw. beseitigen. Es versteht sıch, da{fß sS1e Platz Alßt für posıtıves
Handeln un: in diesem Zusammenhang für supererogatorisches Handeln.
der durch die Unterscheidung e1ines Regel- VOI einem Handlungskonse-
quenzl1alısmus wiırd berücksichtigt, da{ß$ der Mensch nıcht iın jeder einzelnen
'Tat sıch jeweıls moralısch Optimalen Orlentieren kann, sondern soll
Moralıtät „durchschnittlich“ lebbar se1n auf Regeln, deren Beachtung auf
Dauer un 1mM ganzecnh für alle Betroffenen die besten Folgen hat, angewıesen
1St. In die Varıante eines Regelkonsequenzialismus aßt sıch die Kategorı1e
supererogatorischer Handlungen leichter integrieren, 1St 1in ıhr doch nıcht
ausgeschlossen, dafß eiıne Person In eiıner besonderen Sıtuation mehr LUL, als
die teleologisch begründeten Regeln verlangen. Gerade dem Einwand
der Überforderung begegnen, die sıch A4AUS der Spannung erg1bt zwiıischen
dem teleologischen Grundprinzip, 1n unparteilicher Weıse das Wohl aller
Betroffenen bestmöglıich Öördern b7zw. 1mM Konfliktfall ach einer bwä-
gung der Werte un:! bel die Handlungsweise mıi1t den besten Folgen VOI-

zuziıehen, un! estimmten anthropologischen Gegebenheıiten, die insbe-
sondere kognitive und/oder motivatiıonale Begrenzungen für den „dureh-
schnittlichen“ Akteur beinhalten, 1st VO seıten teleologischer Ethiker die
Differenzierung zwischen Primär- und Sekundärprinzıpien eingeführt WOT-
den. Unter EerstgenanNnNten werden abstrakte Grundregeln der normatıven
Ethik verstanden, die eıne fundamentale Orıientierung geben, letztge-
Nannten praxıstaugliche Grundregeln, die Berücksichtigung relevan-
ter Realbedingungen eiıne Handlungs- Ww1€e Erwartungssicherheit vermuıitteln.
„Eıne eindeutig begrüßte Folge  < dieser Distinktion 1sSt „dıe dadurch eröff-
nNnetfe Möglichkeit, selbst och iınnerhalb VO konsequenzialıistischen Ethi-
ken mMiıt Maxımierungsgebot Raum für supererogatorıische lobenswerte,
aber keiner Pflicht unterliegende Handlungen lassen.

19 Vgl Heyd, Supererogation (s Anmerkung 2 ‘» 8794
20 Birnbacher, Analytische Einführung in diıe Ethık, Berlin/New ork 2003, 209
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11L Resümee

Zu resumıleren ist. da{fß ıne teleologische Normierungstheorıe in eiıner
estimmten Varıante Raum lassen annn für die eigenständıge Kategorıe
supererogatorischer Handlungen“ un! dies AUsS$s teleologischen Gründen.
Denn die Bestimmung dessen, W as ıne supererogatorische Handlung als
ine besonders altruistische ausmacht, weılst erstens teleologische Ele-

auf. Aus teleologischer Sıcht lassen sıch zweıtens gyule Gründe
CMNNECIL, W ar ulll die Exıstenz derartıger Handlungen anzuerkennen 1St Ihre
Realisierung hat drıttens Berücksichtigung iıhrer Folgen verant-
wortbar se1n. Somıit 1St auch für 1ne teleologische Ethiık die Entflechtung
der axiologischen un:! der normatıven Merkmale denkbar, 1St für S$1€ m.a. W.
das moralisch Wertvolle nıcht koextens1iv mıiıt dem Verpflichtenden. iıne
Handlung VO herausragender moralıischer Qualität mu{fß nıcht 1DSO VeCTI-

pflichtend se1n; für S1e ann die ethische Modalıtät des (Geratenen aNSCMCS-
S:  - se1n. Die Reaktion mu{fß nıcht eine symmetrische 1n dem Sınne se1n, da{ß
ıhre Realisierung loben, ıhre Unterlassung tadeln ist: An eıne
asymmetrische angezeıgt se1n, dafß die Realısiıerung besonderes Lob VCI-

dient, ıhre Unterlassung jedoch nıcht tadeln 1St.
Aus teleologischer Sıcht werden durch ine verpflichtende Ww1e€e durch ıne

supererogatorische Handlung moralısch relevante Werte verwiırklicht, sınd
1m Konkurrenzfall dıe A4aUS den Wertgesetzmäfßsigkeiten sıch ergebenden Prä-
terenzregeln handlungsleitend. Es sınd die speziıfischen Umstände, die 1mM
deontischen bzw. normatıven Teıl der Theorie die Differenzierung ZW1-
schen dem Obligatorischen un dem Supererogatorischen für den Betrach-
LEr notwendig machen. Ist die treiwillige, auf ıne Eıgeninitiative grun-
dende Realisierung e1ınes Wertes bzw. VO Werten den gegebenen
Bedingungen 1Ur erheblichem Eınsatz oder unter Inkaufnahme VO

gravierenden Nachteılen, Optern,; Verzichten, Rısıken oder be] eiıner pCI-
sönlichen moralıschen „Gröfße“ möglıch, ohne da{fß der Adressat eınen be-
gründeten Anspruch daraut geltend machen kann, dann wırd VOIN Akteur
mehr verlangt als das, W as „durchschniıttlich“ als moralısch gefordert beur-
teılt wird. 1a einzelne Handlungsweisen moralısch besonders wertvoll
sınd, oıbt fl.l n eıne teleologische Ethıik das anzuerkennende Phänomen des
Supraobligatorischen, des merıtorischen Mehr.

Übrigens hat St. Mill 1n einer Auseinandersetzung mMi1t Auguste Comte diese Posıtion
vertreten. Er kritisiert diesen für seiıne 1in diesem Punkt „calvinıstische“ Auffassung, die den Irr-
u begehe, „that whatever 15 NOL duty 15 $a die nıcht begreife, „that between the regıon ot
duty and that ot SIN there 1S  n intermediate5 the regı1on of posıtıve worthiness.“ Mill 1 -
scheıidet: „There 1$ standard of altruısm which all should be required COIMNMNC and degree
beyond ıt which 15 NOL oblıgatory, but merıtori10us.“ Dıiıese Dıfferenzierung findet W „by the .
ZaCIOUS anı far-sıghted InNenN whi constructed the Catholic ethics.“ (Zıt. nach: J. r Mill, Auguste
(omte aM Positivism (1865), Ann Arbor 1973, 42-144.) Vgl terner Rashdall, The theory of
g00d and eviıl. treatıse OM moral phılosophy, Oxtord 1924, volume 1L, 130—-138; Brentano,
Grundlegung und Autbau der Ethiık, ern 1952 3175422

174



TELEOLOGISCHE ETHIK

Dıiıe Intuıition, aus der Beobachter-Perspektive ıne weıi-Ebenen-Moral
mıt dem Grundelement des Verpflichtenden un! dem daraut autbauenden
Element des Supererogatorischen für adäquat halten, ann mıthın durch
die kritische Reflexion auch eiıner teleologischen Ethik als richtig bestätigt
werden. Wırd AUsS ımmanenten Gründen die Kategorıe der supererogator1-
schen Handlungen 1n ıne teleologische Normierungstheorie integriert un
damıt 1nNe Begrenzung der posıtıven Pflichten vorgenomMMECN, dann beıin-
haltet dies, da{fß die Menschen nıcht verpflichtet siınd, Heıilige bzw. (moralı-
sche) Helden se1ın bzw. als solche handeln, da{fß sS1e jedoch für tahıg
und wiıllens gehalten werden, iın besonderen Sıtuationen freiwillig „hoch-
ethisch“ handeln, sıch moralischen Idealen orıentieren. Durch die
Differenzierung der beiden Fbenen annn dem Einwand der Überforderung
begegnet werden.

175


